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Erste Ordnung 
zur Änderung der Studiengangsprüfungsordnung 

für den Masterstudiengang 
Integrales Bauen 

an der Hochschule Bielefeld 
(University of Applied Sciences and Arts) 

vom 11. März 2026 

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 28 Abs. 1 Satz 2 und 64 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547) zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 2024 (GV. NRW. S. 1222) in Verbindung mit der 
Rahmenprüfungsordnung für die Bachelor- und Masterstudiengänge an der Hochschule Bielefeld vom 
01.10.2024 (Verkündungsblatt der Hochschule Bielefeld – Amtliche Bekanntmachungen – 2024, Nr. 42, S. 
1630-1656) hat der Fachbereichsrat des Fachbereichs Campus Minden der Hochschule Bielefeld folgende 
Ordnung als Änderungssatzung erlassen: 

Artikel I 
Die Studiengangsprüfungsordnung (SPO) für den Masterstudiengang Integrales Bauen an der Hochschule 
Bielefeld vom 16. Mai 2025 (Verkündungsblatt der Hochschule Bielefeld – Amtliche Bekanntmachungen- 
2025, Nr.19 l, Seite 734-800) wird wie folgt geändert: 

Es werden Änderungen am Regelungstext und am Modulhandbuch vorgenommen. 
Einzelheiten sind den Anlagen zu entnehmen.  

Artikel II 

Diese Ordnung wird im Verkündungsblatt der Hochschule Bielefeld – Amtliche Bekanntmachungen – be-
kannt gegeben. Sie tritt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
----------------------------------------------------------------------------- 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nord-
rhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des 
Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn  
1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,
2. das Präsidium hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet,
3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die ver

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder
4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses

nicht hingewiesen worden.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs Campus Minden vom 
26.01.2026. 

Bielefeld, 11. März 2026 

Die Präsidentin 
der Hochschule Bielefeld 
gez. I. Schramm-Wölk 
Prof. Dr. I. Schramm-Wölk 
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Gegenüberstellung der Änderungen 
Studiengangsprüfungsordnung Master Integrales Bauen (MIB), Fachbereich 

Campus Minden 

Fundort 
ALT-Fassung (SPO 25 nach 

FBR-Beschluss aus 26.11.2024) 
NEU-Fassung 

Erläuterungen 

MA Integrales Bau-
en  

Modul: Ressourcenschonendes 
Wasser- und Bodenmanage-
ment  

(2) Lernergebnisse (learning
outcomes)/ Kompetenzen und
(3) Inhalte: Fokus auf Ökobilan-
zen und Abfallwirtschaft

(8) Modulbeauftragter:

N.N

Modul: Ressourcenschonendes Wasser- 
und Bodenmanagement  

(2) Lernergebnisse (learning outcomes)/
Kompetenzen und (3) Inhalte: Fokus auf
Wasser- und Bodenressourcen mit
Schwerpunkt Rohstoffgewinnung, Depo-
nien und Wassermanagement

(8) Modulbeauftragter:

Prof. Dr.-Ing. Henrik Koers

Überarbeitung der Lernergebnisse und Inhalte an aktuelle bauwirt-
schaftliche Entwicklungen.  

MA Integrales Bau-
en 

Modul: Infrastruktur (Wasser, 
Abwasser, Abfall, Verkehr) 

(2) Lernergebnisse (learning
outcomes)/ Kompetenzen und
(3) Inhalte: Fokus auf volkswirt-
schaftliche Zusammenhänge
und Analysen

(8) Modulbeauftragter:

N.N

Modul: Infrastruktur (Bau- und Vertrags-
praxis) 

(2) Lernergebnisse (learning outcomes)/
Kompetenzen und (3) Inhalte: Fokus auf
die vertragliche Gestaltung und Bauaus-
führung von (großen) Infrastrukturprojek-
ten

(8) Modulbeauftragter:

Prof. Dr.-Ing. Henrik Koers

Umbenennung des Moduls und Überarbeitung der Lernergebnisse und 
Inhalte an aktuelle bauwirtschaftliche Entwicklungen.   

MA Integrales Bau-
en 

Modul: Grundwassermanagement  
Prof. Koers hat als neuer Professor am 01.03.25 mit dem Lehrgebiet 
„Lehrgebiet Projektmanagement im Bauwesen“ am Campus Minden 
angefangen. Mit dem Wahlmodul soll einer seiner Erfahrungsschwer-
punkte in den Modulkatalog aufgenommen werden.  
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